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Ja, rechtlich ist das möglich. Wenn man die Stelle bekommt, muss man die
dazwischenliegenden Laufbahnstufen eben samt Probezeit durchlaufen, bis man dann
tatsächlich die Besoldung erhält, die eigentlich mit der Stelle verbunden ist. Im Verfahren
müssen A14er bevorzugt werden, wenn sie die gleiche Note im Verfahren erreichen, man muss
also deutlich besser sein, als die Mitbewerber, die schon auf einem Beförderungsposten sind.
Realistisch ist das eher in speziellen Fällen, etwa wenn sich jemand auf einen
Vertretungsplaner-Posten bewirbt und er den Plan schon lange kommissarisch macht, oder
wenn jemand aus der Behörde zurück an die Schule kommt.
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